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Was wird aktuell im Rahmen der Umsetzung diskutiert? 

• Zusätzlich zu den Aussagen des OLG Düsseldorf im HoKoWä-Verfahren zur Bildung der VIPs 

mündlich im Oktober 2017 bzw. schriftlich im November 2017 hat sich im Dezember 2017 

auch die EU Kommission schriftlich zur Auslegung der Regelungen des NC CAM zur Bildung 

der VIPs geäußert. 

• Die Äußerungen werden unterschiedlich interpretiert bzw. werfen Fragen insbesondere 

darüber auf, ab wann Buchungen am VIP ermöglicht werden müssen bzw. dürfen. 

• Aus diesem Grund hat der niederländische FNB GTS sich in Abstimmung mit der 

niederländischen Regulierungsbehörde ACM für eine Aussetzung der VIP-Umsetzung bis zur 

Klärung der regulatorischen Rahmenbedingungen entschieden und dies am 23.01.2018 

kommuniziert. GTS hat zudem ACER und ENTSOG zur Klärung aufgefordert. In diesem 

Zusammenhang haben GTS und GUD überdies am 08.02.2018 eine entsprechende Eingabe 

auf der ACER/ENTSOG Functionalitiy Platform eingestellt. Vorgeschlagen wird dabei eine 

Anpassung des Textes des NC CAM. 

• Die deutschen FNB prüfen vor diesem Hintergrund das weitere Vorgehen, wobei sie auch im 

Austausch mit der BNetzA stehen. Aktuell diskutiert werden insbesondere zwei 

grundsätzliche Umsetzungsvarianten: 

1. Verfügbare Kapazitäten werden ab dem 01.11.2018 am VIP vermarktet; 

Bestandverträge verbleiben an den IPs und sind dort abzuwickeln. 

2. Alle Kapazitäten werden am VIP vermarktet, allerdings erst für Zeiträume nach der 

Beendigung des letzten Bestandvertrags an den relevanten IPs; bis zu diesem 

Zeitpunkt werden die Kapazitäten an den IPs vermarktet (Feststellung des 

entsprechenden Umstellungszeitpunktes auf Basis der am 01.11.2018 vorliegenden 

Bestandsverträge). 

Diese Marktinformation stellt den aktuellen Diskussionsstand dar. Sobald es Klarheit über das 

weitere Vorgehen gibt, werden die deutschen FNB den Markt entsprechend informieren. 

 




